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An den 
Österreichischeri Rechtsanwaltskammertag 
z. H. des Herrn Präsidenten ' 
Dr. Walter Schuppich 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines W o h n t a ufö rde r u ng sgesetz es 1984 und 
- -:- - -eines Wohnhaussanierungsgesetzes, dortige GZ 409/83 
Sehr geehrter Herr Präsident! -

Unt8� 'ausd�U � klichem Hinweis auf die Stellungnahree zurn Entwurf 

eines WchnbaufHrderungsges€tzes 1983 erstattet di� Steierm.Rechts­

anwaltskammer zum vcrliegenden Entwurf eines Wohnbauförderungsgesetzes 

1984 nachstehende 

S t e l  1 u n g n a h  re e 

Gru� �slttlicri wird die neue G11�derting des Gesetzcsentwurfes 

g� �endber d�� W6hnbaufarderung�gesetz 1968 begrüßt, da der Entwurf 

zweifel los klare, Besti"mmurigen und ein besseres System teinhaltet. 

Zu den einzelrien B�still'imurgen wird angemerkt: 

Zu SiZahl 2 lit.a: 

Es 1st nicht erkennbar, warum ein Umbau von Getäuden , 

fUr welche die Baubewil11gung nach dem 8.Mai 1945 erteilt wurde, 

nicht fHrder �ar sein so�l. 

Zu § 2 Zah l. 2: 

Die Aufnahme von präzisen Bestimmungen betreffend den 

verdichteten Flachbau ist zu begrüßen. 

Zu Ziffer 7: 
Der bisherige Geaetzeswortlaut wonach die Wohnung mit Koch-, 
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Zu S 3 

Zu § 4 

H�li- u�d Ead�*el�genhe1t au�gestattet se1n muß. erschien 
zweckrnäßlger: die Schaffung von aU8re1chende� AnsehlußmHg-
1)chkeiten fUr Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte. 
w ie s ie deF Entwurf jetzt vorsieht, erscheint generell 
unz

.
wepkmäß ig . Dasselbe gilt tU r' d i e vo rb eha 1 te ne Ob er f1 äehen­

en4a�srUhrung 1m Inneren der Wohnung: ' ;.' 
Zu Zahl '13: 

Es wird. nOCh einmal darauf verwiese!" . daß die .C\bstellung 
auf da� Ver�ögen des Förderungswerbers unterbleiben soll. .. . .. ; ' ,  .. 
Es solJ wi� b fsher nur auf das Einkommen der begUnstigten 

Pe r80 nh*hk'O'mm�t> Zah 1",13· oe oll dahe r e nt fa 11 en . 

'
Ole,'vorschrelbung des Anschlusses an vorhandene Pernwärm'e 

i��bescndereaber auch dort, wo erst innerhalb der nächsten 

10 Jaht� die Err�chtung einer Fernwärmeversorgung vorgesehen 

, fstl sollentfallen. 

Abs.l: 

Hierwird zur Festsetzung der angemessenen Gesamtbaukosten 

die Quadratmeternutzfläche einschließ�J ch der Wandstärken 

fe�tg$S8tzt; während das Gesetz ansonsten von Cuadratmeter-

,:', nutzfläche ab'ZUgllch der Wandstärken ausgeht und i� IV. - VI. 

H.u�tstUckauch andere Gesetze zur Ve�einheitlichung.des 

Begriffes Quadra�meternutzfläche dahin geändert �erden! daß 

es sich hiebe! um die Nutzflächen abzUglieh der Wandstärken 

handelt. Es erscheint die hier gemachte Ausnahme unzweckmäßig. 

, . 
Zu S t 0 . Ab s �2 : 

Anstelle deli Wortes gasetzmässlg soll es heeser· heissen 

.:..!!l._�1 nne � ieaea B�ndesges e�!.!..!.....!.E..!�.!!E!l ufl!!de rung !E. 

verwenden" 
� . ..  -

Zu Abs·3: 

Die Verpflichtung der Länder die Förderungsmlttel bestmöglichst 
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zu verzinsen ist zu begrUßen . Anstelle der bisher 

n ormi e rten ROckzahlungsverpflichtun� soll nun die 

Einstellung der Gewähr�n. von F6rderungsmittel t r e ten . 

Ciese GesetzesRtelle wird sich �icht in die Praxis 

u�set%en lassen, sie soll daher entfallen. 

Zu §§ 12-15 Bestimmungen über die WDhnraumforschu�g. 

Zu § J.6: 

Zu § 17: 

Zu § 18 

Zu § 19: 

Diese Bestlm��ngen sollten zweckmäss1gerweise nach den 

grundsä tz l i chen Bestimmungen über die Ge�ährun, einer 

Förderun� wie sie jn den § §  )6 ff. stehen ., anf!.eführt werden . 

Der Einleitungssatz soll richtig heissen: Für die Gewährung 

eine r Förderung sind f61,ende Voraussetzungen zu beachten' 

Der Abs.2 des Entwurfes kann zu EngD�ssen in der Beschaffu ng 

der auf dem Kaoitalmarkt aufzubrJngenden fremdrritteldar­

lehen fUhren. Gerade bei langfristiger Birdung 'mindest 

20 Jahre l sind Erb�hungen des Zinsfusses �icht aus zuschl i eßen . 

Der letzte Satz des Abs.2 soll daher ent fallen . 

Abs.2 

Dott soll es r i ch t ig heissen: 

Der Förderungswerber hat �E�.!.tl auf Gewährung eines 

Förderungedarlehens ..... . 

Abs.l enthält Bestimmungen hinsichtlich des F6rderungs­

werbers, U.a. auch das Erfordernis d er österreichische� 

StaatsbUrgerachaft. Dies in Aba.l aber nur fUr FBrderungs­

darlehen und AnnuitltenzuBchOsse, in Abs.2 hinsichtlich 

der Wohnbeihilfen. 

Es fehlt dieses Erforde�nis fUr Eigenmlttelersatzdarlehen 

und die BürgschaftsUbernahme . 
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Zu § 20 

§ 21 

---4-

�n Abs.l Ziff.l wurde dje Möglichkeit der B enU tzu ng 

einer Wohnung durch den AJleineigentUmer nicht metr aufge­

n
,
o

,
mmen. Damit fehlt ein A nrei z für den privaten Grt:.ndeigen­

tUrner. z�r Errichtun�von �letwohnungen. Ebenso durch die 

Fassung der Zahl 3. Es sollte h�er bei den alten Bestimmurgen 

bleiten. 

Aba.} Zahl 6 

Diese neue eingefUhrte Bestimmung erweitert den Kreis 

der FHrderungswerber. Hier kHnnte es aus spekulativen 

Tendenzen zu MIRbräuchen komme�. Diese Bestimmung ist zu 

wenig präzisiert. 

Abs.3 ermöglicht die Ver�ietun g geförderter Wohn�ngen auch 

an Ausländer , was eigen tli c h nicht � ewollt sein kan�. 

Aba.l 

In dle Begriffsbestimmung "begU�stigte Person" wird 1m 

Entwurf auch die Tatsache hineingenommen, daß die Absicht 

bestehen muß die geförderte Wohnung selbst zur Befriedigu�g 

des dringenden WohnungsbedUrfnisses regelmässig zu verwenden. 

Es scheidet also die Möglichkeit aus, daß Eltern eine ge­

förderte Eigentumswohnung im eigenen Namen erwerten und sie 

d ann ihren Kindern zu �ohnzwecken zu Uterlassen. Dies ist 

eine"nicht gereChtfertigte Einengung der tisherigen Praxis . 
. .. 

Aba .1 Zahl 3 normiert, daR derjenige, dessen Vermögen 

zusammen mit dem der in seinem Haushalt lebende� Personen 

, 500.000.--8 übersteigt, nicht mehr begünstigt sein kann. 

Hier wird n�cht nur der Sparer g�troffen, der jahrelang s part , 

um sich ein Eigenheim oder eine .Eigentumswohnung zu verschaffen 
. ' . - ,  ;' . . � . . . 

(und Derjenige, der alles konsumiert hat bevorzugt!). 

Die Grenze 1st mit S 50C.COO.-- auch zu nieder gewählt, da 
" .  . 

. 
.':: " ; ' . "; . 

eine Person, die etwa ein W��henendhaus oder ein Zinshaus 

besitzt, in dem aber keine Wohnung frei ist, doch nicht von 

der Gewährung einer Förderung ausgeschlcssen sein soll. 

43/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 15

www.parlament.gv.at



Zu § 23 

Zu § �5 

-�-

Zahl 3 soll daher entfallen und weiter nur auf das Jahres­

einkomreen abgestellt werden. 

Aba. 2 enthält ziffern,äßig fixierte Beträge, was zu 

begrüss,en ist. 

Es fehlt aber die Möglichkeit, bei relativ geringfügiger 

Ubersch�eitung dieser Einkomme�sgrenzen ein eingeschränktes 

Darlehen zur Errichtung von Eigenheim�n oder einer Eigentums­

wohnung zu gewähren, welche Möglichkeit vom Gesetzg eber 

d6ch wieder eröffnet werden sollte. 

Der Entwurf räumt den Ländern großzügige und freie Gestaltungs­

möglichkeiteri ein. Alle früher im § 11 des Wohnbauf5rderungs­

gesetzes 1968 enthaltenen Normen hinsichtlich des Zinssatzes, 

der Tilgungszeiten etc. fehlen. Bezüglich der Dar1ehenslaufzeit 

wird ein Rahmen zwischen 25 und �O Jahren abgesteckt. 

Hierdurch wird ein weiteres Auseinanderentwickeln der 

staatlichen Wohnbauförderung in den einzelnen Bundesländern 

begUnstigt, was nicht zweckmässig erscheint. 

Abs.l Zahl 2 gibt dem Land das Recht zur KUndigung des 

Förderungsdarlehens, wenn der S�huldner seine Verpflichtungen 

nach § 24 oder Bedingungen (Auflagen} der Darlehenszusicherung 

nicht erfüllt. 

Hier mU.ete zur Rechtssicherheit unbedingt wie in Zahl I 

eingefügt wer den tInach .�ch!.:lr!!.icher MahrLun,s t!:.2.��_C!..�#!h.�r.Lg 

��.2!ngem���2L��frist.'� .. 

Diese Einschränkung erscheint auch bei den KUndigungsgründen 

der Ziffern 4,5 und 6 zum Schutze d�r Darlehensschuldner 

notwend1.g. 

43/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 15

www.parlament.gv.at



Zu § 27 

Zu § 28: 

Die KündigungsgrUnde dieser Gesetzesstelle sollten im 
Zuge der Neufassuns in "Kannbestimmungen» umgewandelt werden, 

um hier schorr aus .d�m Gesetzeswortlaut klarzustellen, daß 

es sich bei diesen Ncrmet, die weitgehend von den Gegebenheiten 

des Einzelf�lles, a ber auch von der Entwicklung der Lebensver­

hältnisse des einzelnen Wohnungsbenützers abhängen, um 

nachgiebiges Recht handelt. 

� ��ü!1d i��E��.9..ßl-"!'�!<� !�_l-!1_ Z ah 1 � w i der sp r i eh t dem Ge dank en 

des Wohnungseigentumes, aber auch dem Grundgedanken der Förderung 

von Geschäftsräumen, weil diese ja zur Ermöglichung der Nah­

versorgung einer Siedlung förderbar sind, welcher Zweck erfüllt 

erscheint, gleichgültig wer das Unternehmen tetreibt . 

. In Zahl 4 ist die unterschiedliche Behandlung von Wohnungs­

eigentümer und Mieter nicht gerechtfertigt. 

Hier müßte die Mahnung und Nachfristsetzung auch fUr den 

Wohnungseigentümer gelten, wie Uberhaupt Mahn�ng und Nachfrist­

setzung zur Voraussetzung aller KUndigungsgrUnde gemacht 

werden sollte, um dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, 

die KUndigung zu vermeiden. 

Es muß einmal darauf hingewiesen werden, daß dip Wohntau-

fö qle ru n g s dar 1 ehe n auf der e a s i s P t' i v a t re eh t 11 eh e r S eh u 1 d -

verhältniss� abgewic�elt werden, 80daf auch pr �vatrechtliche 

Grundsätze gerad e auf die Kündigungsvoraussetzungen an zu-; :' 
... " .  

wenden sein mHsse,n,' 

, I _� 

Zur Klaritellung müßte es im ersten Sati heißen: 

.Ein wichtig�r KUndigungsgrund zur Aufkündigung des Mietver­

trages ü�< � !1�-.6!!�rd�.!� �llEa. nach § 30 Abs.l MHG. 

liegt vor, wenn der Mieter . . .  
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§ 32 

Zu § 37 

--=t-

Die in Abs.6 vorgesehene .ll!LdJlc htna_hJ!te auf_d i e  Rechtsfq,r n: .... 

wslche auch den Ausschluß von Eige�mittelersatzdarlehen 

bei den E l g. n tu m s w ohn u ngen ermöglicht, verletzt den Gleich­

h ei t sgru ndsatz , verhindert aber auch die Eigentumstildu�8 

bei den sozial s chw ächer gestellten Bev6 1kerungsschichten. 

Diese Eest immung sollte daher entfallen. 

AnnuitätenzuacbOsse: 

Ein Hinweis auf die Eintragung eines V e räußerungsv er�otes 

im Sinne des§ 45 wäre zweckrr:ä.tHg. 

Abs.6 : 

Die Bes t im m u �g, wonach Annuitätenzus chtisse e i nzustellen 

sind, wenn das öffentliche Darlehen aus welchem Grunde 

irr.mer zurückgezahlt ist, ist zu rigoros. Die Bestimmung 

sOllte en tfa l len, zumindest in eine Kannbestimmung u�ge wand e : 

werden. 

Wohnbeihi1fe: 

Es ist nicht ger.chtfertigt, die G ewäh r u ng der Wchnbeihilfe 

flur bei Miet- Und Genossenschaftswchnungen zwi ngen d vcr­

zus�hen, w ä h rend bei E±gentumswohnungen die Wohnbeihilfe 

nach § 36 nur als Kannbestimmung norßiert ist. Die V oraus­

s.tzunäen der Gewährung der Wohnbeih il fe sellte für alle 

Wohnungebewerber zwingend gleich normiert werden. 

BürgsohaftsUbe�nahme: 

Die' Bestlmm�ngen des Entwurfes über die Bürgschaftsüberr.ahme 

sind all�u knapp. Einzelbestimmungen wie früher in den 

.. § §  17, 19 und 21 des WOhnbau.förderungsgesetzes 1968 

scheinen notwendig. EiD Hinweis auf § -9 �bs.3 wäre angebracl 
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Zu § 29 

Zu § 30 

Rechtssystematisch scheint es bedenklich, durch ein 

anderes Bundesgesetz einen KUndig�ngstatbestand im Rahme� 

des § 30 Ats.l MRG. zu normieren und damit den o r dentl ic hen 

Gerichten die UberprUfung und E�tscheidu�8. ob nun ein 

wichtiger KUndigungsgrund i� Sinne des Aba.l des § 30 MRG. 

vorliegt oder nicht, praktisch au� der Ha n d zu nehmen. 

Die Eigen�itte 1 aufbrlngung bei Mi e twoh nungen 1st im Entwurf 

rrit 5 v.H. der gesamten Baukosten begrenzt, bei sonstigen 

G etäuden mit mindestens 10 und höchstens 20 v.H. 

Die Erhöhung der Cbergrenze bei sonstigen Gebäuden auf 

20 v.H. ist nicht gerechtfertigt. Es sollte bei 1 0  v.H. 

bleiben. 

Eigenmittelersatzdarlehen. 

Zu Abs.4 Fälligste1 1 en ries Eigenmittelersatzdarlehens: 

Hier hat es in der Praxis bei Mietwohnungen größte 

Schwierigkeiten gegeben, wenn Mietverträge zur Auflösung 

gebracht werden müssen, weil die Mieter �icht einmal die 

monatlichen Mietzinse oder Nutzungser.tgelte bezahlen 

können , so e rschein t die Fälligstellung und Einbringlich­

machung der Eigen�itt�lersatzda�lehen in einem Eetrage, 

völlig unmöglich. 

Die Meglichkeit, die Eigenmittelersatzdarlehen auf den 

Wohnunganachfolger zu Ubertragec, wUrde diese Schwierigkeiten 

beheben . Eine solche M ö glic h k e it müßte irr. Wchnbauförderungs­

gesetz 1984 selbst eröffnet werden. 

Die in Abs.6 den Ländern eingeräumte VerordnungsermächtiguDg 

betreffend B estimm unge n ob und inwieweit die WohnungsnacH­

felger Eigenmittelersatzdarlehen bekomreen k önnen I sind 

in diesem � unkte zu wenig bestimmt. 

I 
I 
I 
; 
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--9--
Zu § 4 6  Mietzinsbl1dung: 

Im Entvur f fehl t ein Hinweia darauf, daß,grundsätzlich die 

Best�m mt ng�n des Mietrechtsgesetzes hinsichtlich der Mietzins­

bildur.g m it den in Ziff. 1-4 g et roffen e n  Änderungen, anwendbar 

sind. Diese Anfüh.rung ist 1m Hinblick auf die Bestimmungen des 

Mietrechtsgesetzes betreffend Betriebskosten. Akontierung, 

Ve r j ä,hru og·, S ch 1 ich tu ngsamt s ve rfahren e tc. no twen d i g. 

Zu § 49 Aba.l 

Zu § 54: 

Mit Rücksicht auf die lange Z e i ts panne bis zur Zusicherung 

ist die Anmerkung nicht praktizierbar. Soll entfalle n! 

Abs.4: 

In Zahl 2 m üßte es heissen: 

Eine 'Eigentumswohnung (ein Eigenheim) oder� �_
Häl .!:..!

.�Eteil 

a n den se 1 ben, . • • .' 

Abs.5: 

Gegen diese völlig neue Bestimmung müssen erhebliche Beden ken 

e rho ben werden . 

In a 11 e n . Nil 1 e n , wo die Fr emd nd t tel durch ein H y pot hel< a r dar 1 ehe n 

einer Bausparkasse a ufgebracht wurden, haben die Bausparkassen 

ihre Zus� immung,zur Ubertragupg des Darlehens von der Leistung 

außerplanmäßiger, Tilgungen �bhängig gemacht. Wenn jetzt auch noch 

das tand vorzeitige Tilgung begehren kann, werden Eigentumswohnungen 

gerade fUr die sozial schwächeren Bevölkerungsschichten uner­

schwinglich. 

Abs.5 soll daher entfallen. 

Die An glel chun g der Rückzahlungsbed�ngungen besteh�nder Da1"­

lehensverträge an. die Grundsä.tze d.es neuen Wchnbauförde1"ungsgesetzes 

1984, ist als Eingriff in b.stehende. Ver�räge und wohl erwo r bene 

Rechte abzulehnen. 

Im IV. - VII. HauptstUck de s Entwurfes sind Änderungen des 
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Zu § 38: 

Die in Aba.2 normierte Verpflichtung bei Schaffung von 

Wohnungseigentum die Anmerkung der vorbehaltenen Ver­

pfändung gemäß § 24a Abs.l WEG. �achzuweiser-, wird in der 

Praxis zu Schwierigkeiten fUhren, weil 1m Zeitpunkt des 

Ant�age8 der Finanzierungsbedarf und die Höhe der Fremd­

mittel, des Landesdarlehens, sowie einer allfällige� 

Nachfinanzierung, noch nicht feststeht. Diese Anmerkung 

scheint auch i� Hinblick auf § 49 Aba.l des Entwurfes 

(Anmerkung der Errichtung eines geförderten Gebäudes). 

entbehrlich. 

Zu § 39 Abs.2 

Auch h ier soll der Nachweis des VErmögens entfallen. 

Zu § 41 
'
Abs.l: 

Die Verpflichtung zur Eröffnung eines eigenen Kontos 

für jedea Bauvorhaben (mit Ausnahme der Eigenheimbauten) 

ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Abs.3: 

Das Ziel, die Koppelung von GrundstUcksbeschaffung 

mit späteren Auftragsvergaben zu unterbinden, ist tegrUßens­

wert. Der vom Entwurf dazu eingeschlagene Weg, nämlich 

nicht die Förderung aufiuheben, sondern mit Annahree der 

Zusicherung efne 1eilnichtigkeit von Liegenschaftskäufen 

eintreten zu laSsen, erscheint in einem Rechtsstaat 

unzulässig, weil gegen jede Rechtssicherheit verstoßend. 

Zu § 44 Abs.4: 

Die Einführung einer Baukontrolle 1st gut und wünschenswert. 

Die Bestimmung des Abs.4. daß der Förderungswerber nur 

g emeinsam mit diesem Organ über das Baukonto verfUgen kann, 

ist zu weitreichend �r.d nicht gerechtfertigt. 
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Wohnungseigentumsgesetzes, des Woh�ungsgemeinnUtzigkeitsgesetzes, 

des �ietrecbtsgesetzes und des Bundes- Sonderwohncaugesetzes 1982 

vorgesehen. 

G egen den Inhalt bestehen keine Bedenken. 

Wohl aber gegen di e Gesetzestechnik, in einerr neuen tzw . 

neu verlautbarten Gesetz auch andere Gesetze zu ändern, statt 

gesonderte Novellen zu den te treffenden abzuändernden Gesetzen 

zu erlassen, wobei diese Bedenken im Interesse der Rechtssicher­

heit und Utersicht l ichkeit erhoben wer den . 

FUr de� Ausschuß der Steierm.Rechtsanwaltskammer 

Graz, am 20.2.198� 
Mit ergebenen kollegialen 

Grüßen 
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.,...;-. 
An den 
Österrei chi.sehen Rechtsanwal ts1cammel t<:HJ 
z. H. des Herrn Präsidenten 
Dt". Walter Schuppich 

Rotenturmstraße 13 
J.010 Wien 
Postfach 612 
Stellungnahme zum Entwurf eines Wohnhaussanierungsgeeetzes 

�hr geehrter Herr Präsident: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf soll, w ie im Verblatt angefUhrt, 

die �estimmungen über aie Förderung der Hodernisierung und Erhaltung 

von Wohnhäusern und der Wohnungsverbesserung, welche bisher in 

verßchiedenen Bundesgesetzen verankert war , zusammenfassend regeln 
1 .  " :  

und das Verfahren vereinfachen. 

Schwerpunkt soll die Gesamtsanierung von erhaltenswerten Althaus­

bauten sein, was besonders zu begrüßen ist. 

Die gesamte Zielsetzung ist zu bejahen. Das mit de� vorl i egenden 

Gesetzesentwurf zu schaffende Instrument erscheint �azu aber kaum 

geeignet. Der Entwurf ist in den entscheidenden Bestimmungen zu 

kompliziert, die in Aussicht genomm€�e Vereinfachung ist nicht geglückt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu § 3 

Zu § 9 

Die Begriffsbestimmungen in Z1ff. 1 und 2 sind nicht eindeutig. 

In Ziffer 1 sollte es besser heissen: Als �ie!.�l2ßsw.�r·dig�s 

Wohnhaus ein Getäude 

In Ziffer 2: Als !2.!'2Ebal:!. Wohnung,.,. 

Ziffer 8 VermHgen des FHrderungswerbera 8011 en�fallen. 

Atis.2 Zahl 2 soll entfallen (Familienvermögen nieht Ober 

500.000.--S) 

Zu § 10 
Die Abschaffung der verschiedenen Stichtage u�d die Normierung 

einer Frist von 20 Jahren vor Ansuchen u� Förderungsmittel, 
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ist zu begt'il ßen. 

Zu § 13: 

Der Gesetzesentwurf versucht im I�teresse der Erhaltung des 

Althauabestandes . Anreiz zu einer verstärkten Sanierung 

zu geben. 

Die komplizierte Art der verschienen Förderungsvoraussetzungen, 

die Verquickung mjt Tatbeständen des �ietrechtsgesetzeB, 

lassen eine e r l e ichterte Handhabung dieser Förderung in Zukunft 

nicht erhoffen. 

Z Li § 18: 

Den Bestimmungen Ober die K ün d i gung der Förderungsdarlehen 

ist im In teresse der Darlehensnehmer grundsätzlich voranzustellen, 

daß diese nur nach schriftlicher �ahnung und Gewährung einer 

angemesse ry en Nachfrist erfolgen können soll. 

Zu § 23: 

Die Einstellung der ZuschUsse und die RUckzahlung der bisher 

gewährten, mue ebenfalls erst nach 9chr1:!.!-L!.ch.!!' �fahnung u r. d 

t!�s..�ft:istsetzU!!a, zulässig seir.. 

Djes gilt insb e s o n d e r e  auch fUr Abs.3 

Zu § 25: 

Die unterschiedliche Behandlung von Mi€tErn und W�hnungsei8entUmern 

bei der Wohnbeihilfe ist (ähnlich wie im E�twurf des neue� 

WOhnbauförderungsgesetzes) auch hier verankert. Während die Mieter 

nach dem Entwurf einen Rechtsanspruch auf die Wohnbeihl1fe haben, 

ist dies bei den WohnungseigentUmern nicht der Fall. 

Die Gleichstellung heider erscheint notwendig . 

Zu § 30 
Abs.3 Hinweis auf den Vermö!ensnachweis s ol l entfallen . 

Abs.5 

Hier wird bei Mietern, welche die Verbesserung im Inneren der 
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§ 31 

§ 38 

Zu § 44 

Zu § 46: 

Wohnung anstreben, auf das Frfordernis des Einkommens­

nachweises abzustellen sein. 

Abs.2 und 3 Bestimmungen über den Ver�ögensnachweis 

sollen entfallen. 

Der Entwurf sieht Vereinbarungen mit den Mietern im einge­

schränktem Ausmasse vor . Im l e t z te n Satz müßte angefügt werden, 

daß die Auftei lung im Ver..b.liJ !!ll�...9�� Nutzflli.9E�!l .. vorgenom�en 

wird. 

FUr die Vereinbarung sollte aus GrUnden der Rechtssicherheit 

die Schriftform angeordnet werden. 

Die in Form einer Änderung des Startwohnungsgesetzes im Entwurf 

vorgesehene EinfUhrung der Verzinsung der bisher unverzinsten 

Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist aus dem Prinzip 

der Rechtssicherheit bedenklich. 

Ebenso, daß die näheren Bestimmungen Uber die Höhe des Z ins­

satzes dem Zeitpunkt des B eg i nne s die Art der Verzinsung, 

im Vercrdnungswege durch den Bundesminister für Bauten und 

Technik erlassen we r den sollen. 

Cie Änderung ist z u  begrüssen, bildet sie doch eine Er­

leichterung zur Sanierung von Altbauten. 

Für den Ausschuß der Steierm.Rechtsanwaltskammer j Mi t ergebenen kollegialen 
Grüßen 

De j t'äsident /l 
Graz, am 20. 2. 1984 (if(��4J 

! 
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